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zu bringen, die allgemein interessieren. So sehr die gut 
redigierten W irtschaftsteile für die Fachkreise von W ert 
sind, so bleiben sie doch durch ihre Fachsprache vlielen 
Lesern unverständlich.
Es soll allerdings nicht verkannt werden, daß es oft bei 
der unterschiedlichen Zusammensetzung des Leserkrei
ses einer Zeitung schwierig ist, gerade auf diesem Fach- 
gebliet allen Interessenten, sowohl den fachlich fundier
ten als auch den nur ganz allgemein interessierten 
Lesern gerecht zu werden. Da jedoch in einer freien 
Marktwirtschaft, die jeden M arktteilnehm er zum un
mittelbar Beteiligten macht, die Tagespresse eine wich
tige informative und erklärende Aufgabe hat, sollte 
allenthalben versucht werden, ihr noch besser gerecht 
zu werden. Man muß bedenken, daß 16 M illionen Ar
beitnehmer und Millionen von Hausfrauen in der Bun
desrepublik und W estberlin in ihren wirtschaftlichen 
Entscheidungen und ihren W irtschaftsplanungen auf die 
Unterrichtung durch Tageszeitungen angewiesen sind.

Ohne Zweifel läßt sich auf Grund der Tatsache, daß die 
westdeutschen Tageszeitungen gegenwärtig eine Ge
samtauflage von etwa 16 Mill. Exemplaren haben, 
sagen, daß von der A rt und W eise der W irtschafts
berichterstattung niicht nur für die Konsumenten, son
dern auch für die Produzenten sehr viel abhängt. Popu
läre Darstellungen in  den Tageszeitungen sind er
wünscht, doch dürfen sie nicht auf Kosten der sachlichen 
Zuverlässigkeit gehen, viel weniger noch dürfen sie 
nach opportunen Gesichtspunkten ausgewählt werden. 
Es sollte deswegen ein besonderes Anliegen der Auto
ren der Wirtschaftsfachpresse sein, mehr als bisher aktiv 
an der Gestaltung der Tagespresse mitzuwirken, sei es 
auch nur durch gelegentliche Beiträge in leicht verständ
licher Form. Die ökonomische Praxis von heute braucht 
keinesfalls die Theorie von gestern zu sein, wenn die 
mannigfaltigen publizistischen M ittel auch von denen 
in Anspruch genommen werden, die dazu berufen sind, 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu verbreiten. Gr.

Die Filmindustrie in der Bundesrepublik

Die Filmindustrie ist im Bundesgebiet und \^es t- 
berlin durch rd. 70 Spielfilmproduzenten und un

gefähr ebenso viele H ersteller von Kurzfilmen (Kultur-, 
Lehr-, Werbefilmen und dergl.) repräsentiert. Die Ge
samtzahl unterliegt insofern ständigen Schwankungen, 
als es sich bei einem Teil der Produktionsfirmen um 
Kleinstbetriebe handelt, die über ihre Gründung und 
gewisse Versuche nicht hinauskommen und früher 
oder später wieder verschwinden, um ähnlichen kurz
lebigen Gründungen Platz zu machen. Die meisten 
Herstellerfirmen bringen höchstens ein bis zwei Filme 
im Jahr heraus, nur eine kleine Anzahl von Groß
betrieben hat in den letzten Jahren  drei bis v ier Filme 
jährlich produziert. Produktion wie V erleih sind in der 
Bundesrepublik und W estberlin stark  zersplittert, doch 
heben sich aus der Vielzahl der Betriebe einige den 
Markt beherrschende Großfirmen heraus, so, um nur 
einige der wichtigsten zu nennen, in W estberlin die 
Berolina, die CCC (Central Cinema Corporation) und 
die Kapitol-Film-GmbH (eine Ufa-Gründung), in Ham
burg die Real-Film GmbH, die Fama Film GmbH und 
die Standard-Film GmbH, in München die NDF (Neue 
Deutsche Film GmbH), die Georg W itt Film GmbH, die 
Rotari Film GmbH und die Oska Film GmbH, in W ies
baden die Domnick Film GmbH und die M eteor Film 
GmbH. Einige Produktionsfirmen stehen in engem 
finanziellen Kontakt mit einer der führenden Verleih- 
firmen.
Die für Produktionszwecke zur Verfügung stehenden 
Ateliers, Kopieranstalten usw. sind, soweit sie nicht 
wie München-Geiselgasteig zum bundeseigenen Ufi- 
Komplex gehören, in der Regel im Besitz unabhängiger 
Gesellschaften, an denen die Produktionsfirmen nicht 
beteUigt sind. Eine Ausnahme bildet die Real-Film 
GmbH, die über ein eigenes Studio in Hamburg- 
Wandsbek verfügt. Die Atelier-Betriebe in Bendestorf, 
die früher der Jungen Film Union (Rolf Meyer) ge
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hörten, sind in den Besitz der Niedersächsischen 
Landesbank übergegangen. Nach einer gemeinsamen 
Erklärung des niedersächsischen W irtschafts- und 
Verkehrsministerium s und des Inhabers der Fink-Film 
GmbH, Horst Fink, w ird die Fink-Film GmbH nach 
Ablauf eines zur Zeit in Kraft befindlichen Pachtver
trages das A telier in Bendestorf käuflich erwerben. 
1953 wurden insgesamt 103 deutsche Spielfilme und 
268 Kulturfilme hergestellt. Damit hat die Spielfilm
produktion ungefähr den Stand von 1938 erreicht.

ZWEI HAUPTPROBLEME 
Zwei Hauptprobleme standen für die westdeutsche 
Filmwirtschaft in den letzten Jahren im Vordergrund, 
nämlich die Bürgschaftshilfe der öffentlichen Hand und 
die Neuordnung des ehemals reichseigenen Filmver
mögens. Aus verschiedenen Gründen hatte die Film
industrie im Bundesgebiet keinen bem erkenswerten 
Anteil an dem allgemeinen Aufschwung, der die all
gemeine W irtschaftsentwicklung seit der W ährungs
reform kennzeichnete. Die direkte oder indirekte Ver
staatlichung der Filmindustrie unter dem national
sozialistischen Regime hatte nach dem Zusammenbruch 
zur Folge, daß das gesamte Filmvermögen, soweit es 
nicht Kriegszerstörungen zum Opfer gefallen war, in 
allen seinen Teilen — Produktionsbetriebe, technische 
Ausrüstung, Fertigfilmbestände und flüssige Vermö
genswerte — als ehemaliges Reichsvermögen vom 
Alliierten Kontrollrat beschlagnahmt wurde und da
durch für den W iederaufbau der privaten deutschen 
Filmwirtschaft praktisch ausfiel. Produktionsanlagen 
mußten neu geschaffen werden, zumal die großen 
Ateliers der Ufa in Berlin-Babelsberg in der Ost
zone lagen. Die Errichtung der Zonengrenze be
dingte weiterhin, daß etwa ein Drittel des gesamt
deutschen Absatzmarktes für die Filmindustrie der 
Bundesrepublik ausfiel. Auch der Auslandsmarkt 
blieb dem westdeutschen Film zunächst verschlossen.
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Der vor dem Kriege regelmäßig belieferte süd
osteuropäische Raum ist es noch heute. Gleicher
maßen ungünstig w irkte sich besonders in der 
ersten Nachkriegszeit die Überschwemmung des inner- 
deutsdien. M arktes m it Auslandsfilmen aus. Im Ge
gensatz zu anderen europäischen Ländern wie Groß
britannien, Frankreich, Italien und Spanien w ar die 
westdeutsche Filmindustrie weder durch Einfuhrkon
tingente für ausländische Filme noch durch eine zu
sätzliche Steuerbelastung von Importfilmen, geschweige 
denn durch eine staatliche Subventionierung gegen 
die erdrückende A uslandskonkurrenz geschützt. Als 
w eitere Belastung kam schließlich die starke steuer
liche Beanspruchung der deutschen Filmproduktion wie 
der vertriebsm äßig nachgeordneten Sparten — Film
verleih und Film theaterbetriebe — hinzu. W ährend 
auf dem Absatzweg aller anderen Industrieerzeugnisse 
bei der Großhandelsstufe umsatzsteuerliche Vergünsti
gungen in Kraft treten, sind die der Reihe Industrie- 
Großhandel-Kleinhandel entsprechenden Sparten der 
Filmbranche Produktion-Verleih-Theaterbesitz sämt
lich mit dem vollen Satz von 4 «/o belastet, der bei den 
Film theatern sogar auf den Einnahmeanteil erhoben 
wird, der als Vergnügungssteuer an die Gemeinden 
abzuführen ist. An dem gesamten Vergnügungssteuer
aufkommen der Bundesrepublik w ar die Filmwirtschaft 
1952 mit 77,9 o/o beteiligt. Der durchschnittliche Erhe
bungssatz der Vergnügungssteuer, der 1944 bei 7,8“/o 
lag, erhöhte sich bis zur W ährungsreform auf etwa 
25'>/o und liegt heute bei durchschnittlich 21 “/o, wobei 
entscheidend ins Gewicht fällt, daß Nordrhein-W est- 
falen, das einen besonders hohen Filmtheater-Besucher- 
anteil aufweist, mit 25 «/o wesentlich über dem Durch
schnitt des gesamten Bundesgebiets liegt. Die gesamte 
steueirlidie Belastung der Filmwirtschaft wird durcii 
die Tatsache gekennzeichnet, daß für einen im Bun
desgebiet hergestellten Film bis zur vollen Einspie- 
lung seiner Produktionskosten allein an direkten Steu
ern erheblich mehr aufzubringen ist, als seine gesam
ten Herstellungskosten ausmachen. Schon die V er
gnügungssteuer macht m ehr aus als der Anteil, den 
der Produzent auf dem Abrechnungswege über den 
Filmverleih von diesen Einnahmen erhält.
Bis 1948 waren die Filmproduzenten trotz der erwähn
ten Sdiw ierigkeiten in der Lage, ohne staatliche Hilfe 
auszukommen. Die in den folgenden Jahren  sich er
gebenden Absatzschwierigkeiten (bedingt durch die 
erdrückende Auslandskonkurrenz, die Freigabe vor
mals reichseigener Filme und die ungünstige Geld- 
und Kapitalmarktlage) ließen die Verlustsituation, in 
die die deutsche Filmwirtschaft in der Nachkriegszeit 
hineingeraten war, immer stärker hervortreten, so daß 
eine Finanzhilfe seitens des Bundes und der soge
nannten „Filmländer" in Gestalt von Ausfallbürg
schaften gegenüber den Kreditbanken zugunsten der 
Filmproduzenten unvermeidlicäi wurde.
Der relativ  niedrige A nteil der Filmindustrie an den 
Lichtspieltheatereinnahmen und der starke Steuer
druck haben es nur einer geringen Anzahl von Pro
duktionsfirmen ermöglicht, eigenes Kapital anzusam
meln. Die weitaus größte Zahl der Produzenten ist 
für den überwiegenden Teil ihrer Erzeugungskosten

auf Bankkredite angewiesen. Dies ist jedoch keines
wegs als eine Besonderheit der deutschen Filmindustrie 
anzusehenj vielm ehr ist in allen filmproduzierenden 
Ländern die Vorfinanzierung der Produktionskosten 
auf dem Kreditwege typisch. Bei den Filmkrediten 
handelt es sich um m ittelfristige O bjektkredite mit 
18—21 M onaten Laufzeit, die durch Verpfändung der 
Filmrechte und A btretung der Einspielerlöse gesichert 
sind, wobei im allgem einen mit einer Auswertung 
durch die Verleihfirmen innerhalb von etwa 2 Jahren 
zu rechnen ist. Die Tatsache, daß die Einspielung der 
Spitze der Produktionskosten keineswegs immer mit 
Sicherheit gew ährleistet werden kann, hat im Inter
esse der kreditgebenden Banken wie der Filmhersteller 
zur Einführung eines Ausfallbürgschaftssystems durch 
die öffentliche Hand geführt, das eine Ausweitung 
der Kreditmöglichkeiten für die Filmindustrie, ermög
lichen sollte.

' DIE BÜRGSCHAFTSAKTIONEN 
Die den Film herstellern seit 1950 gew ährten Bürg
schaften, die eine Laufzeit von 18 M onaten hatten, 
deckten im allgem einen 35 «/o der Produktionskosten. 
Sie w urden in der ersten Zeit vielfach gleichzeitig vom 
Bund und dem betreffenden Land, in dem der Film 
gedreht wurde, gewährt. Diese Bürgschaftshilfe er
möglichte zwar eine weitere Versorgung des west
deutschen M arktes mit einheimischen Filmen, dagegen 
w urde der damit verbundene Zweck, eine Gesundung 
der Filmwirtschaft bzw. eine Rückkehr zur freien 
W irtschaft herbeizuführen, nur teilw eise erreicht, da 
die Bürgschaftsgewährung den natürlichen wirtschaft
lichen Ausleseprozeß behinderte und sich in einer 
N ivellierung der Filmproduktion auswirkte. Immerhin 
konnte der inländische M arkt teils mit freifinanzierten, 
teils mit teilverbürgten Filmen gegenüber dem men
genmäßig stark  überwiegendenAuslandsangebot Schritt 
für Schritt w iedergewonnen werden, so daß bis zum 
O ktober 1953 die verhältnism äßig niedrige Zahl von 
deutschen Filmen einen Anteil von 47 «/o an der Ge
samtzahl der Terminierungen in den westdeutsdien 
Lichtspielhäusern erreichen konnte.
Die Bürgschaftspolitik des Bundes, die sich zunächst 
in einer seit 1950 gew ährten Bundesbürgschaft aus 
einem Fonds von 20 Mill. DM für Filmproduktions
kredite auswirkte, fand ihre Fortsetzung in einem um 
die Jahresw ende 1952/53 gefaßten Beschluß der Bundes
regierung, für w eitere drei Jah re  neue Filmbürgschaf
ten zu leisten, und zwar im Umfang von jährlich rd. 
20 Mill. DM. Ferner beschloß die Bundesregierung, 
eine besondere Filmbürgschaftsstelle zu schaffen, 
nachdem die ursprünglichen Pläne zur Errichtung einer 
Bundesfilmbank gescheitert waren. Die Gründung er
folgte unter dem Namen Bürgschaftsgesellschaft für 
Filmkredite mbH in Frankfurt a. M. 
ü b er die bisherigen Bürgschaftsleistungen unterrichtet 
eine kürzlich von behördlicher Seite bekanntgegebene 
Zahlenaufstellung, die die Zeit von M itte 1950 bis 
Herbst 1953 umfaßt. Zuständig für die Vergebung der 
Bürgschaften ist ein interm inisterieller Ausschuß, dem 
je ein V ertreter des Bundeswirtschaftsministeriums, 
des Bundesfinanzministeriums und des Innenministe
riums angehören. Die Überwachung der Produktion
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und 1 der Abrechnung wurde von der Deutschen Revi- 
sionsis- und Treuhand AG übernommen. Die nachste- 
hendden Zahlen berücksichtigen die Einspielergebnisse 
allem  verbürgten Filme bis zum 31. Dezember 1953. 
Insggesamt wurden Bürgschaften für 82 Spielfilme und 
11 KiCulturfilme gewährt. W ährend bei den Kulturfilmen 
keinoe Inanspruchnahme aus der Bürgschaftssumme von 
109 1106 DM zu verzeichnen war, tra t bei den 82 Spiel- 

filmeen ein Verlust von 9,207 Mill. DM auf. Die Gesamt- 
kostiten der 82 Spielfilme stellten sich auf 76,767 Mill. 
DM. . Hiervon entfielen auf Herstellungskosten 66,657 
Mill.l. DM und auf Vorkosten 10,110 Mill. DM. Die Ge- 
samtthöhe der Bürgschaften für diese Filme betrug 
22,07)75 Mill. DM. Bei diesen seitens des Bundes ver- 
bürggten Filmen w urden 263 Mill. DM an Theater- 
einnaahmen erzielt. Die Einnahmen an Vergnügungs- 
steuuer stellten sich auf 52,6 Mill. DM, w ährend das 
Umssatzsteueraufkommen bei allen drei Sparten der 
Filmnwirtschaft eine Höhe von 14,4 Mill. DM erreichte. 
An ( der Spielfilmherstellung waren 34 Produktionsfir- 
mena beteiligt, darunter zwei mit je  7 Filmen, eine mit 
5, zw ei mit je  4, zwei mit je  3, zehn mit je  2 und 
17 nrnit je einem Film. 10 Filme w aren deutsche Ge- 
meirnschaftsproduktion und 2 deutsch-ausländische Ge- 
meirnschaftserzeugung. Die Filme w urden von 14 Ver- 
leihifirmen übernommen, darunter eine mit 16, eine 
m it 13 und eine mit 11 Filmen. Im V erleihjahr 1950/51 
lie fe n  24 bundesverbürgte Filme an, 1951/52 32 Filme, 
19522/53 22 und 1953/54 4 Filme. Die A telierbelegung 
durcdi bundesverbürgte Filme in den K alenderjahren 
195CD/53 geht aus folgender Übersicht hervor:

A telier 1950 1951 1952 1953 Z usam m en

B erliin -T em pelho f 3 2 _ 7
BerLiin-Spandaia
W íe s íb a d e n

1 4 3 __ 8
4 4 2 1 n

H am lb u rg 5 5 6 2 18
B e n d ie s to rf 4 5 3 — 12
G öttiing-en — 5 6 — 11
M üncd ien 1 3 5 3 12

Insgeesaant 18 28 27 6 79

Die Herstellungskosten der bundesverbürgten Filme 
steinten sich wie folgt: In Berlin 15 Filme mit 11,295 
MiU. DM, in W iesbaden 11 Filme mit 9,577 Mill. DM, 
in  Ham burg 18 Filme mit 15,063 Mill. DM, in Bendes- 
to rf 12 Filme mit 12,148 Mill. DM, in Göttingen 11 Filme 
m it 7,157 Mill. DM und in München 12 Filme mit 9,565 
M ill. DM sowie in sonstigen Produktionsstätten 3 Filme 
m it 1,852 Mill. DM. ü b er Kosten, Bürgschaftshöhe und 
Bürgschaftsverluste dieser 82 bundesverbürgten Filme 
un terrich tet folgende vom Bundeswirtsciiaftsministe- 
r iu m  veröffentlichte Aufstellung:

Die Differenz zwischen Gesamtkosten und N ettoerlös 
ergibt ein Minus von rd. 17 Mill. DM. Abzüglich der 
ausgewiesenen Bürgschaftsverluste des Bundes ver
bleiben also rd. 8 Mill. DM, die die Filmproduzenten 
selbst oder sonstige Geldgeber belasten.
Die Bürgschaftsgesellsdiaft für Filmkredite arbeitet auf 
Grund von Richtlinien, die am 26. Oktober 1953 der Öffent
lichkeit bekanntgegeben wurden. Danadi soll die Gesell
schaft die Herstellung deutscher Filme im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes und in W estberlin durch die Übernahme 
von Bürgschaften fördern mit dem Ziel, durch Hebung der 
W irtschaftlichkeit und durch Q ualitätsverbesserung die W ett
bewerbsfähigkeit der deutschen Filmproduktion zu steigern. 
Bürgschaften w erden grundsätzlich nur für Kredite übernom 
men, die zur Herstellung einer bestimmten Anzahl im glei
chen V erleihjahr uraufzuführender Filme dienen. Die Anzahl 
der Filme soll so bemessen sein, daß ein w irksam er Risiko
ausgleich gesichert erscheint. Sie soll in der Regel 8 Filme 
betragen. Die Kredite dürfen nur in Teilbeträgen auf Grund 
jew eiliger Freigabe durch die Bürgschaftsgesellschaft in 
Anspruch genommen werden. Die Freigabe für den einzel
nen Film kann mit Bedingungen und Auflagen versehen 
werden. Die so finanzierten Filme bilden eine Risikogemein
schaft. Soweit die auf dem Abrechnungskonto der Bürg
schaftsgesellschaft eingegangenen Erlöse eines Films, dessen 
Herstellung wie angegeben finanziert worden ist, die Ge
sam tkosten des Films übersteigen, sind 10 o/j cíes Über
schusses an den Produzenten dieses Films abzuführen, ü b e r
steigen die zur Tilgung verfügbaren Erlöse der einer Risiko
gemeinschaft angehörenden Filme die Summe der Gesamt
kosten dieser Filme, so gebührt der Überschuß dem A ntrag
steller. W enn die zur Tilgung verbleibenden Erlöse eines 
Films, der wie angegeben finanziert worden ist, seine Ge
samtkosten übersteigen, so ist der Überschuß an die Bürg
schaftsgesellschaft abzuführen, soweit über ihn nicht gemäß 
der Bestimmung über den Produzentenanteil zu verfügen ist. 
Bürgschaften für Kredite, die der Herstellung einzelner 
Filme dienen, werden nur ausnahmsweise übernommen. 
Außerdem w erden Bürgschaften nur übernommen, wenn die 
vereinbarte Verleihprovision 25 “/o der um die Umsatzsteuer 
gekürzten Einnahmen, die bei der Auswertung von Filmen 
im Inland erzielt werden, nicht übersteigt. W enn die Vor
aussetzung der 10 o/oigen Überschußzahlung an den Produ
zenten erfüllt ist, kann die Bürgschaftsgesellschaft für wei
tere Einnahmen, die bei der Auswertung des Films im In
land erzielt wurden, Verleihprovisionen bis zur Höhe von 
3QO/o zulassen. Die Bürgschaftsgesellschaft kann im Einver
nehmen mit dem Antragsteller das ihrer Entscheidung zu
grunde gelegte Produktionsprogramm in dem erforderlichen 
Umfang kürzen, insbesondere wenn zu befürchten ist, daß 
die Durchführung des vollen Programms angesichts des zu 
erwartenden Angebots an deutschen Filmen zu Verlusten 
führen würde, mit denen bei der Entscheidung nicht ge
rechnet werden konnte. Ist eine Bürgschaft für die H erstel
lung von Filmen auf gemeinsamen A ntrag m ehrerer A ntrag
steller übernommen worden, so haften diese Antragsteller 
der Bürgschaftsgesellschaft für alle Verzögerungen auf Grund 
dieser Bedingung als Gesamtschuldner. Ist eine Bürgschaft 
für die Herstellung von Filmen auf gemeinsamen Antrag 
m ehrerer A ntragsteller übernommen worden, so werden je
dem der A ntragsteller Rechte, Pflichten, Maßnahmen oder 
Unterlassungen eines anderen Antragstellers wie seine eige
nen Rechte, Pflichten, Maßnahmen oder Unterlassungen an
gerechnet. Dies bedeutet, daß die Filme eine Risikogemein
schaft bilden und daß (Gewinnausschüttungen und sonstige 
Zahlungen rechtswirksam an jeden der Antragsteller ge
leistet werden können.

Film ait H e rs te llu n g s 
k o s te n

V or-
k o s te n

G esam t- H öhe d e r  In la n d s-  A u slan d s- V e rle ih -  S o n stig e  
k o s te n  B ürgschaften  F ilm m ie te  e r lö se  P ro v is io n  K osten*)

N e tto -  B ürg
e r lö s  sd ia f ts-

iin  MiU . DM) d. P rod . V erlu ste

G r u p p e  1: 14 R evue- u n d  O p e re tte n 
film e 16,454 2,865 19,319 5,025 24,806 1,457 6,103 1,884 18,276 1,065

G r u p p e  2: 6 m u s ik a lisd ie  L u s tsp ie le 4,991 0;920 5,911 1,680 5,704' 0,260 1>293 0,943 3,728 0,882
G r u p p e  3: 16 L ustsp ie le 10,129 1,402 11,531 3,478 9,233 0,491 2,227 1,276 6,221 2,076
G r u p p e  4: 11 G ro tesken , B urilesken, 

Sd iw änke 7,607 1,386 8,393 2,623 13,500 0,658 4,004 0,993 9;161 0,545
G r u p p e  5: 8 K rim inal-, S en sa tio n s- u n d  

A rtislen fllm e 7,256 0,870 8,126 2,502 6,757 0,520 1,614 0,813 4,850 1,304
G r u p p e  6: 25 e rn s te  F ilm e, P ro b lem 

filme 19,268 2,521 21.789 6,437 23,850 1,740 5,977 2,530 17,083 3,005
G r u p p e ? :  2 Film e im  J u g en d m ilie u 0,952 0,146 1,098 0,330 0,378 0,039 0,075 0,029 0,313 0,330

82 F i l m e  insgesam t 66,657 10,110 76,767 22,075 84,228 5,165 21,293 8,468 59,632 9,207
z . B .  Zinsen, U m sa tz steuer u . a.
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UMSTRITTENE BURGSCHAFTSRICHTLINIEN 
Gegen diese Bundesbürgsdiaftsrichtlinien hat der V er
band deutscher Filmproduzenten eine Reihe schwer
wiegender Bedenken vorgebracht. In einer ausführ
lichen Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen 
w ird zum Ausdruck gebracht, daß die Filmproduktion 
in den jetzigen Richtlinien für die Bundesbürgschaften 
keinen Ansatz zu einer Q ualitätsverbesserung und 
Hebung der W ettbew erbsfähigkeit sieht. Der Bürg
schaftsgesellschaft w erde ein allzu breiter Ermessens
spielraum gegeben. Den w iederholten Vorstellungen 
der Filmproduktion, den Umfang der Staffeln auf 4 
Filme zu begrenzen, sei nicht Rechnung getragen wor
den. Es sei keiner Produktionsfirma möglich, eine 
eigene Staffel von 8 Filmen pro Jah r sorgfältig vor
zubereiten. In der Regel würden daher m ehrere Pro
duzenten zu einer Risikogemeinschaft zusammengefaßt 
werden, für die der V erleih als A ntragsteller auftreten 
werde. Damit werde notwendigerweise eine Verlage
rung des Schwergewichts auf wenige Verleihfirmen, 
die als bürgschaftswürdig anerkannt werden, und eine 
Ausschaltung der Produzenten als Unternehmer mit 
privatwirtschaftlicher Initiative und Verantwortung 
eintreten. Die Beschränkung der Verleihhaftung auf 
5 o/o des Umsatzes berge die Gefahr in sich, daß Ver- 
leihfirmen bei erfolgsschwachen Filmen daran in ter
essiert sind, den Umsatz möglichst gering zu halten, 
um ihre Haftung zu besdiränken. Der Verleih werde 
seinerseits in einem nicht tragbaren Ausmaß unter die 
Kontrolle der Bürgschaftsgesellschaft gestellt. Da diese 
sich voll im Bundesbesitz befindet und ihr Aufsichtsrat, 
der über die Gewährung von Bürgschaften entscheidet, 
ausschließlich aus V ertretern der Bundesregierung be
steht, sind die Bürgschaftsrichtlinien nach Ansicht der 
Filmproduzenten als ein Instrument anzusehen, das 
der Errichtung eines Bundesfilmmonopols dienstbar 
gemacht werden kann. Die Bürgschaftsgesellschaft 
werde, ohne daß dies in den Richtlinien zum Ausdruck 
kommt, die Herstellungskosten der Filme zu 100 »/o 
verbürgen. Hierdurch werde nicht nur das zur V er
fügung stehende Bürgschaftsvolumen unnötig hoch in 
Anspruch genommen bzw. schneller als notwendig 
verbraucht, sondern auch der Produzent als Unter
nehm er mit eigenem Risiko ausgeschaltet. Nach Auf
fassung der Produzenten reicht eine Risikoübernahme 
im Bürgschaftswege von 42,5 «/o im zweiten Rang, wie 
dies bei den bayrischen Filmbürgschaften der Fall ist, 
im allgemeinen aus, wobei die Produktion ein Spitzen
risiko im letzten Rang von 7,5 «/o übernehmen und für 
die erstrangigen 50 «/o der Herstellungskosten eine 
freie Finanzierung eventuell durch V erleih und Pro
duktion beschafft werden müßte. Eine solche Kon
struktion würde der Verpflichtung und Bereitwilligkeit 
der Filmindustrie zur Übernahme eigener Risiken als 
verantwortlicher Unternehmer Rechnung tragen und 
der Industrie eine gesunde Entwicklung auf dem Bo
den der privaten W ettbewerbswirtschaft ermöglichen; 
auch w äre dadurch die Gefahr bürokratischer Len
kungstendenzen und politischer Einflußnahmen w esent
lich verringert, die bei einer 100«/oigen Verbürgung als 
unabwendbar angesehen wird.
Die Kritik der Filmindustrie an den Bundesbürgschafts
richtlinien von 1953 richtet sich w eiter gegen die Be

grenzung der Produzentenbeteiligung am Gewinn eines 
einzeln verbürgten Films auf 10 «/o, die für eine Kapi
talbildung bei der Industrie ungenügend ist; ferner 
gegen die Gefahr einer Verewigung der Bürgschafts
gesellschaft als Institution, die durch die Haftung des 
A ntragstellers in Höhe eines V erlustbetrages gegeben 
ist, der den erst nach Jahren  festzustellenden Durch
schnittsverlust übersteigt; gegen die Beschränkung 
der Verleihhaftung auf 5 Vo des Umsatzes, die dazu 
führen kann, daß Verleihfirmen bei erfolgsschwachen 
Filmen daran interessiert sind, den Umsatz möglichst 
gering zu halten, um ihre Haftung zu beschränken; 
sowie gegen die Höhe der Gebühren, wobei darauf 
verw iesen wird, daß die Bürgschaftsgesellschaft bei 
einem Film mit 800 000 DM H erstellungskosten bis zu 
dessen Einspielen nicht weniger als 42 000 DM an 
Gebühren erhalten würde.
Ganz allgemein ist gegen das Bürgschaftssystem ein
zuwenden, daß es die Möglichkeit einer natürlichen 
Auslese insofern erschwert, als für die Kreditwürdig
keit eines Filmunternehmens nicht so sehr seine w irt
schaftliche Bonität entscheidend ist als vielm ehr der 
Besitz einer Ausfallbürgschaft. Die bisherige Bürg
schaftspraxis hat diese Tatsache durch eine Reihe von 
Beispielen unterstrichen. Insbesondere die Praxis der 
lOOVoigen Verbürgung der Produktionskosten, die von 
den Filmproduzenten selbst niemals gefordert worden 
ist, ist dazu angetan, die Unternehm erverantwortlich
keit w eitgehend auszuschließen. Es ist schwer, eine 
wirtschaftliche Notwendigkeit für die lOOVoige Bürg
schaftsübernahme festzustellen, um so m ehr als die 
Einführung der Bürgschaftsrichtlinien zu einer Zeit 
erfolgte, als der deutsche Film einen beträchtlichen Teil 
des Binnenmarktes zurückgewonnen hatte. Bereits in 
den beiden vorhergehenden Jahren  konnten die deut
schen Filmproduzenten bedeutende Eigenrisiken über
nehmen. Im übrigen sieht die Filmindustrie in der 
100»/oigen V erbürgung die Gefahr, daß die K reditinsti
tu te  in Zukunft nur noch bereit sein werden, voll ver
bürgte Filme zu finanzieren, da es nur natürlich ist, daß 
eine kreditgebende Bank ihr eigenes Risiko so niedrig 
wie möglich hält.
Neben der Ausfallbürgschaftsaktion des Bundes lau
fen entsprechende Bürgschaftsaktionen der sogenann
ten „Filmländer". Dem Bundesbürgschaftsvolumen von 
60 Mill. DM steht ein Gesamtländervolum en von 
schätzungsweise 20—30 Mill. DM gegenüber. In 
Bayern, das bei der 1950 einsetzenden Bürgschafts- 
aktion des Bundes und der Länder führend war, wurde 
vom Landtag im Sommer dieses Jahres ein neues 
Bürgschaftsgesetz beschlossen, das u. a. Filmbürg
schaften in  Höhe von 5 Mill. DM vorsieht. Das Gesetz 
ist inzwischen in Kraft getreten. Die bisherigen 
niedersächsischen Filmbürgschaften w urden Ende April 
1954 auf rd. 5,8 Mill. DM beziffert. Es wurden Lan
desbürgschaften für 17 Filme übernommen, von denen 
7 die Bürgschaften nicht einspielten.
Eine M itteilung des Hamburger Senats an die Bürger- 
sdiaft besagte, daß von 9,2 Mill. DM Ausfallbürgschaf
ten für Film produktionskredite für 54 Filme (darunter 
15 Kulturfilme) bis zum 28. April 1954 ein V erlust von 
rd. 1,7 Mill. DM eingetreten ist. Dieser V erlust dürfte 
sich durch Staffelausgleich und Verleihgarantien um
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etwa 500 000 DM verringern. Diesem Ausfall steht ein 
Vielfadies an Steuereinnahm en aus der Hamburger 
Filmindustrie und ihrer Zubringerindustrie gegenüber. 
Mit der Gründung des Hamburger Filmkontors, das 
eine staatliche A usfallgarantie von 3,6 Mill. DM er
hielt, löste sidi Hamburg von dem bisherigen Bürg- 
sdiaftsverfahren und machte den ersten Schritt zur 
Bildung einer Filmfinanzierungsbank.
SCHWIERIGE UFI-ENTFLECHTUNG 
Neben den Ausfallbürgschaften ist es vor allem der 
Problemkreis der Entflechtung des bundeseigenen 
Filmvermögens, der in den letzten Jahren  in der Dis
kussion um die Gesundung der deutschen Filmwirt
schaft im V ordergrund stand. Das früher reichseigene 
und als solches nach dem Kriege in unm ittelbaren 
Bundesbesitz übergegangene Filmvermögen setzt sich 
in der Hauptsache aus Beteiligungen an Gesellschaften 
der Filmwirtschaft zusammen. 1937 hatte  das national
sozialistische Regime zur Förderung seiner propagan
distischen Ziele 95,53 «/o des Grundkapitals der Uni- 
versum-Film AG (Ufa) erworben, die ihrerseits an 
einer größeren Anzahl von deutschen und ausländi
schen Unternehmen beteiligt w ar und direkt oder in
direkt auf dem Gesamtgebiet der Filmwirtschaft — 
Produktion, Verleih, Theaterbetrieb, Handel — ar
beitete. Das Reich brachte die Beteiligung an der Ufa 
in eine zu diesem Zweck errichtete Dachgesellschaft, 
die Ufa-Film GmbH (Ufi) ein, in der eine Anzahl w eite
rer Tochterunternehm en wie die Bavaria Filmkunst 
GmbH, die Terra-Filmkunst GmbH, die Tobis Film
kunst GmbH und die Mars-Film GmbH zusammen
gefaßt sind. Die gesamten Geschäftsanteile der Ufi 
lagen im Portefeuille einer anderen Holdinggesell
schaft, der Cautio-Treuhand GmbH.
Im Jahre 1949 w urden in den drei Besatzungszonen des 
heutigen Bundesgebiets Gesetze in Kraft gesetzt mit 
dem Ziele, das Vermögen des ehemaligen Ufi-Konzerns 
in private Hände in Form von unabhängigen Unter
nehmen überzuführen. Diese Gesetze wurden später im 
Gesetz Nr. 32 der A lliierten Hochkommission zusam
mengefaßt bzw. durch dieses ersetzt. Einer raschen 
Abwicklung des vorgesehenen Entflechtungsgesetzes 
stand einmal die herrschende Geld- und Kapitalknapp
heit in W estdeutschland entgegen, dann aber auch die

Priorität, die die • Grundindustrien zwangsläufig ge
nossen. Da die Bundesregierung der Meinung war, 
daß deutsche Gesetze die Lösung der einschlägigen 
Fragen in verwaltungstechnischer und politischer Hin
sicht leichter bew erkstelligen könnten, wurde der 
A lliierten Hochkommission vorgeschlagen, ähnlich wie 
in der Kohle- und Stahlindustrie „Einheitsgesellschaf
ten“ ins Leben zu rufen, die in  unabhängigen Privat
besitz zu überführen wären. Dieser Vorschlag wurde 
von der Hochkommission grundsätzlich angenommen 
und fand seinen Niederschlag im Gesetz zur Abwick
lung und Entflechtung des ehemaligen reichseigenen 
Filmvermögens, das am 5. Juni 1953 in Kraft trat. Die 
wichtigsten Bestimmungen dieses Gesetzes sind 
folgende;
M it dem Inkrafttreten des Gesetzes sind die Cantio-Tieu- 
hand GmbH und die Ufa-Filmgesellsdiaft mbH (Ufi) auf
gelöst. Die übrigen Gesellschaften der Filmwirtschatt, an 
denen das Reidi unm ittelbar oder m ittelbar beteiligt war, 
sind durch die zuständigen Gesellschaftsorgane aufzulösen. 
Von der Auflösung solcher Gesellschaften kann abgesehen 
werden, wenn der mit dem Gesetz angestrebte Zweck, eine 
übermäßige wirtsdiaftliche M adit in der Filmbranche zu ver
meiden und eine gesunde, vom Staat unabhängige und auf 
demokratischen Grundsätzen beruhende Filmwirtsdiaft in 
der B undesrepublik, zu schaffen, durcii Veräußerung von 
Anteilsrechten oder Vermögensteilen erreicht werden kann. 
Hierzu ist die Zustimmung eines neu zu bildenden Abwick
lungsausschusses notwendig, dem
a) der von der Bundesregierung ernannte Vorsitzende, je 

ein V ertreter der Bundesministerien der Finanzen, für 
W irtschaft, des Innern, für Vertriebene und für Angele
genheiten des Bundesrates,

b) je  ein V ertreter der Landesregierungen von Bayern, Hes
sen, Nordrhein-W estfalen, Niedersachsen und Hamburg 
sowie nach Maßgabe des Gesetzes über die Stellung des 
Landes Berlin im Finanzsystem des Bundes vom 4. Januar 
1952, § 13, Abs. 1, ein V ertreter des Senats von Berlin 
angehören.

Der Bundesminister für Finanzen bestellt im Einverneh
men mit dem Bundeswirtsdiaftsminister die Liquidatoren 
der unter dieses Gesetz fallenden Gesellschaften. Aufgabe 
des Abwicklungsausschusses ist die Aufstellung der Ridit- 
linien, nach denen die Liquidatoren die Abwicklung, Ver
waltung und Verwertung durchzuführen haben. Die Ver
mögensgegenstände sollen grundsätzlich im W ege des frei
händigen Verkaufs verw ertet werden oder, sofern dies zur 
Erreichung des Zweckes des Gesetzes nicht geeignet oder 
nicht durchführbar erscheint, durdi Verkauf an den M eist
bietenden im W ege der öffentlichen Versteigerung, ü b er die 
A rt der Verwertung beschließt der Abwidclungsausschuß, 
während ihre Durchführung dem Liquidator obliegt. Uber 
die Zulassung eines Bewerbers zur Versteigerung entscheidet 
der Abwicklungsausscäiuß. Generelle Erwerbsverbote be
stehen für:
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a) Bund, Länder oder sonstige Gebietskörpersdiaften sowie 
ihre Beamten;

b) politische Parteien;
c) Personen, die aut Grund der Vorschriften über die Be

freiung vom Nationalsozialismus und M ilitarismus im Ver
m ögenserwerb besdiränkt sind;

d) juristisd ie Personen und Personenvereinigungen, an de
nen Personen, die unter (a) bis (c) fallen, nadi Kapital 
oder Stimmredit m it mehr als 25 »/o m ittelbar oder un
m ittelbar beteiligt sind.

Die Zulassung ist audi zu versagen, wenn anzunehmen ist, 
daß ein Erwerb durdi den Bieter den Zwedc des Gesetzes 
erheblidi gefährden würde. Der Abwidclungsaussdiuß kann 
anordnen, daß Redite an Filmen von besonderem kultur- 
historisdien oder staatspolitisdien W ert entgeltlich oder un- 
entgeltlidi auf Bund oder Länder übertragen werden.
Bei einer Veräußerung aut Grund dieses Gesetzes darf n ie
mand m ehr als ein Filmatelier oder drei Lichtspieltheater 
erwerben. Ausnahmen für den Erwerb von Filmtheatern 
kann der Abwidclungsaussdiuß aus zwingenden Gründen zu
lassen. Einer ausländischen Überfremdung wird dadurch vor
gebeugt, daß Personen, die nicht die deutsche Staatsange
hörigkeit besitzen, sowie juristische Personen und Personen
vereinigungen, die ihren Besitz außerhalb der Bundesrepu
blik und W estberlins haben, bei Veräußerungen auf Grund 
dieses Gesetzes nicht mehr als einen Anteil von 25 ®/o eines 
Filmateliers oder eines Lichtspieltheaters erwerben können. 
Die Gläubiger der aufgelösten Gesellschaften haben ihre 
Ansprüche innerhalb eines Jahres anzumelden. Die Liquida
toren haben die Vermögen der aufgelösten Gesellschaften 
zu verwalten, ohne das Ergebnis des Gläubigerautrufes ab
zuwarten. Der nach der Berichtigung der Schulden verblei
bende Abwicklungserlös der aufgelösten Gesellschaften ist, 
soweit er nicht auf Beteiligungsrechte anderer Gesellschafter 
als des Reiches entfällt, an den Bund abzutühren und für 
die Förderung der Filmwirtschatt zu verwenden.
Hauptziel der Entflechtung ist es, in Anlehnung an 
bestehende Unternehmen aus dem Ufi-Vermögen so
genannte Kerngesellschaften zu bilden. In diesem 
Sinne werden die Universum-Film AG (Ufa), die Ba- 
varia-Film kunst GmbH und die AG für Filmfabri
kation (Afifa) nicht aufgelöst, sondern bleiben unter 
gleichen Namen bestehen. Die zur Bavaria gehören
den Ateliers in München-Geiselgasteig stellen die 
größte und m odernste Film produktionsstätte der Bun
desrepublik dar. Sie umfassen 8 Aufnahmehallen, ein 
Schwarzweiß- und ein Farbkopierwerk und haben 
eine Jahreskapazität von etwa 35 Filmen. Von den 
Produktionsanlagen der Ufa stehen für die Abwicklung 
heute nur noch die Ufa-Studios in Berlin-Tempelhof 
zur Verfügung, die Ende 1953 vier A teliers mit ins
gesamt 2160 qm, eine „Stumme Halle" mit 960 qm, 
ein Ausweichatelier mit 600 qm, ein Freigelände mit 
einem Horizonthügel mit ca. 71 000 qm, ein Synchron- 
Atelier, ein M ischatelier und ein Musikaufnahme
atelier umfassen. Die Afifa verfügt in Berlin-Tempel- 
hof über unter großen Schwierigkeiten wiederaufge
baute A telieranlagen und ein Kopierwerk mit einer 
moiiatlichen Kapazität von ca. 2 Mill. m Normalfilm 
Schwarzweiß, 500 000 m Farbfilm, ca 300 000 m Schmal
film Schwarzweiß und ca. 300 000 m Farbfilm (schmal). 
In W iesbaden stehen der Afifa 3 Hallen mit insgesamt 
18 000 qm sowie ein großes Freigelände für Außen
aufnahmen zur Verfügung. Auf dem gleichen Gelände 
arbeitet ein Ende 1949 in Betrieb genommenes Kopier
w erk mit einer monatlichen Kapazität von 1 Mill. m. 
Auf die Düsseldorfer Betriebe des Ufa-Komplexes ent
fällt fast die Hälfte des Reinvermögens der früheren 
Ufa. H ier liegt die Zentrale der Theaterverwaltungen, 
der Handels- und Grundstücksgesellschaften des ehe
mals reichseigenen Konzerns. Ende 1953 verfügte die 
Ufa-Treuhandverwaltung über 30 Film theater mit rd. 
34 500 Plätzen. In den A teliers des ehemaligeil Ufi-

Konzerns werden laufend Filme in- und ausländischer 
Produzenten gedreht, in den K opieranstalten deutsche 
und ausländische Filme kopiert. Die Ufa- und Afifa- 
Betriebe in Berlin haben in den Jahren  1951—1953 rd.
7,5 Mill. DM und die Bavaria-Filmkunst GmbH nicht ganz 
5 Mill. DM Atelier- und Kopierwerkskredite an Film
produzenten und Verleihfirmen gewährt. Außerdem 
wurden von den Theatergesellschaften der Ufa an eine 
Anzahl deutscher Verleihgesellschaften Filmmiete
zahlungen geleistet, die nach Maßgabe der Einspiel
ergebnisse bei Abspielen der Filme in den Ufa-Thea
tern  w ieder einbehalten wurden. Im einzelnen sind 
1951 Filmmietevorauszahlungen von 100 000 DM, 1952 
von 400 000 DM und 1953 von 1,13 Mill. DM geleistet 
worden. Derartige Kredite wurden üblicherweise auch 
von privaten A telier- und Kopierbetrieben gewährt.
N adi Erklärungen des Liquidators Dr. Elmendorf handelt es 
sich bei dem Gesamtkomplex des Ufi-Konzerns um folgende 
Gesellschafts werte: Die Ufi mit einem Kapital von 65 Mill. 
RM, angeschlossen die ehem aligen Produktionsfirmen (dar
unter die Ufa mit 40 Mill. RM Kapital, an dem u. a. die 
IG Farbenindustrie AG mit 1,68 Mill. RM beteiligt war, die 
Bavaria und die Tobis). H ierher gehören ferner die Deutsche 
Filmtheater GmbH, der Deutsche Filmvertrieb, die Ufa- 
Handels GmbH, die Grundstücksgesellschaften, die Ausländs
abteilung der Ufa u. a. Nach Entflechtung der Ufi werden 
für die im Bundesgebiet vorhandenen Restverm ögen fol
gende W erte angegeben; Gesamtvermögen 80 Mill. DM, 
darunter die Filmtheatergesellschaft m it 30—35 Mill. DM, 
die Bavaria Filmkunst mit rd. 15 Mill. DM, A teliers und 
Kopieranstalt in Tempelhof mit rd. 10 Mill. DM, A telier und 
Kopieranstalt in W iesbaden mit rd. 4 Mill. DM und Mars- 
Film mit rd. 3 Mill. DM. Die Anfang 1954 vorhandenen 
flüssigen M ittel w erden auf etwa 15—20 Mill. DM veran
schlagt. Demgegenüber stehen G läubigerforderungen in Höhe 
von 50—60 Mill. DM, die aus der Geschäftstätigkeit des ehe
maligen Ufi-Konzerns herrühren. Hiervon entfallen allein 
auf die Opriba-Gruppe 30 Mill. DM, auf die früheren Ufa- 
Angestellten 5—6 Mill. DM und auf das Neue Deutsdie 
Lichtspielsyndikat 2,5 Mill. DM. Die genaue Höhe der Ge
samtforderungen wird sich erst aus dem Ergebnis des 
Gläubigeraufrufs feststellen lassen. Es ist kaum anzunehmen, 
daß die exakten Bilanzwerte des Ufi-Vermögens vor Anfang 
1955 erm ittelt sein können, so daß erst dann an die Re
privatisierung herangegangen werden kann. Bis dahin soll 
nach Ansicht Bonner Regierungsstellen die deutsche Film
wirtschaft genügend Kapital bereitstellen, um sich bei der 
Rückführung des ehem aligen Ufi-Vermögens in  private 
Hände beteiligen zu können.

Der Bund ist an einer möglichst günstigen Verwertung 
des Ufi-Vermögens interessiert. Eine Reprivatisierung 
zu unangem essen niedrigen Preisen läge auch nicht im 
Interesse der p rivaten  Filmwirtschaft, da nach § 15 des 
Abwicklungsgesetzes der Abwicklungserlös für die 
Förderung der deutschen Filmwirtschaft verw endet 
werden soll. Bei der Entflechtung und Reprivatisierung 
wird die Bundesregierung nach Äußerungen von 
Staatssekretär W estrick vom Bundeswirtschaftsmini
sterium  bem üht sein, den Gesamtkomplex so zu glie
dern, daß die entstehenden neuen Unternehmen in sich 
wirtschaftlich gesund und ertragsfähig sind, um die 
Entstehung neuer Krisenherde in der Filmwirtschaft 
zu verhindern. Die vom Abwicklungsausschuß be
schlossene und inzwischen durchgeführte Neubesetzung 
der Aufsichtsräte der Ufa, Afifa und Bavaria ermöglicht 
es den drei Gesellschaften, ihre bis dahin un ter Treu
händerschaft stehenden Betriebe nach deutschem Ge
sellschaftsrecht weiterzuführen. Im übrigen sollen die 
drei Gesellschaften voneinander unabhängig und im 
W ettbewerb stehend nach kaufmännischen Gesichts
punkten geführt werden. Inzwischen ist die Bavaria- 
Filmkunst als erster vormals reichseigener Filmbetrieb
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zum Verkauf freigegeben worden. Die V erkaufs
summe wird auf Grund einer Bewertung des Sachver
mögens durch unabhängige Experten mit 20 Mill. DM 
angegeben. H ierbei ist zu berücksichtigen, daß der 
eventuelle Käufer w eitere 4—6 Mill. DM als Betriebs
mittel aufbringen muß. Für die künftige Produktions
arbeit der Bavaria dürfte der bayrische Staat, der ver
ständlicherweise stark  an einer möglichst 100 “/eigen 
Ausnutzung der A telieranlagen von Geiselgasteig 
interessiert ist, aus dem neuen Bürgschaftsfonds ent
sprechende M ittel zur Verfügung stellen. Die Bavaria- 
Filmkunst in München, die Ufa-Afifa in Berlin und 
Wiesbaden und die Ufa (Theatergruppe, Ufa-Handel) 
in Düsseldorf werden auf Grund einps Beschlusses, 
den der Ufi-Abwicklungsausschuß Anfang August d. J. 
in München faßte, selbständige Aktiengesellschaften. 
Der Abwidclungsausschuß hat die Aufsichtsräte der 
Produktionsgesellschaften der Ufi-Gruppe ermächtigt, 
über die Aufnahme der Filmerzeugung in eigener V er
antwortung zu beschließen. Für die Film theatersaison 
1955/56 ist mit je  6 Ufa- und Bavaria-Filmen zu 
rechnen.
Bezüglich der Betriebsgröße der neu zu bildenden 
Gesellschaften w ird im besonderen darauf zu achten 
sein, daß durch die Einschaltung der drei U nter
nehmen die deutsche Filmwirtschaft künftig technisch 
leistungsfähiger und international w ettbew erbsfähiger 
■wird. Sie sollte in die Lage versetzt werden, nicht nur 
den Inlandsm arkt gegenüber einer übermächtigen 
Konkurrenz des Auslandes zu behaupten und zurück
zugewinnen, sondern dem deutsdien Film auch wie
der die A uslandsm ärkte in erheblich stärkerem  Aus
maß als bisher zu erschließen. Es w ird daher auch im 
volkswirtschaftlichen Interesse liegen, dafür zu sor
gen, daß die in die Filmwirtschaft w ieder eingeglie
derten Unternehmen auch hinsichtlich ihrer Betriebs
größe sowohl mit der technischen wie m it der w irt
schaftlichen Entwicklung der ausländischen Filmindu
strie Schritt halten können.
Aus dem Entflechtungsgesetz und den der Öffentlich
keit bekanntgegebenen Grundsätzen der Bundesregie
rung ergibt sich folgende Grundkonzeption: Man wird 
bei dem ehemals reichseigerien Filmvermögen die 
filmtechnischen Betriebe — Ateliers, Synchronisierungs
und K opieranstalten — grundsätzlich getrennt vom 
Theaterbesitz entflechten. Bei den filmtechnischen Be
trieben gilt für die Frage der zukünftigen Betriebs
größe, daß zum indest eine Zersplitterung in Klein
unternehmen aus gesamtwirtschaftlichen wie audi aus 
filmwirtschaftlichen Gründen tunlichst verm ieden w er
den muß. Die Reprivatisierung w ird im allgemeinen 
zweckmäßigerweise durch eine V eräußerung von An
teilen an den neuen Gesellschaften, nicht aber durch 
Einzelveräußerungen der Substanz zu erfolgen haben, 
da dies leicht zu einer unwirtschaftlichen Verschleu
derung führen würde.
Die Filmwirtschaft hat ihrerseits in einer sehr ausführ
lichen Denkschrift zu dem Problem der Ufi-Entflech- 
tung Stellung genommen, die von der SPIO, der 
Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. im Fe
bruar ds. Js. bekanntgegeben wurde. In diesem Me
morandum betont die SPIO, die private deutsche Film

wirtschaft würde in ihrer w eiteren Entwicklung durch 
das A uftreten eines starken Ufi-Konzerns — sei es in 
staatlicher oder später reprivatisierter Form — ge
stört werden, da sie durch die dann entstehenden un
gleichen W ettbewerbsbedingungen zurückgedrängt und 
in ihrem Bestand gefährdet w erden würde. An die 
Stelle des echten Ausleseprozesses durch Bewährung 
im freien W ettbewerb würde eine von oben dekretierte 
Konzentration treten, die unwirtschaftlich wäre. Im 
Einklang mit dem Ufi-Gesetz und mit den wirtschaft
lichen Notwendigkeiten stellt die private Filmwirt
schaft u. a. folgende Forderungen und Vorschläge auf: 
Keine w eiteren Investitionen, die nicht im engsten 
Sinne der Erhaltung des Vermögens dienen, insbe
sondere sofortige Untersagung jeder w eiteren Aus
dehnung des Ufa-Theaterparks j keine Erteilung einer 
Produktions- oder Verleiherlaubnis an die Ufi-Nach- 
folgegesellschaften bis zur Durchführung der Entflech
tung und Reprivatisierung; Entflechtung der Bavaria 
und der Afifa durch Verkauf der Anteile unter Gewähr
leistung einer streng getrennten V eräußerung des 
W iesbadener Atelier-Komplexes und der Handels
gesellschaften; Auflösung des Ufa-Theaterparks durch 
Einzelveräußerung mit dem Vorrecht für bestehende 
private Filmunternehmen unter besonderer Berück
sichtigung der Interessen heim atvertriebener Ange
höriger der Filmwirtschaft.
In Bonner M inisterialkreisen vertritt man die Ansicht, 
daß die Denkschrift der SPIO keine konstruktiven 
Vorschläge enthält. Die Absicht des Bundes sei nicht, 
monopolistische Bestrebungen im deutschen Film
schaffen zu fördern, sondern so rasch wie möglich 
zu reprivatisieren, und zwar auf dem W ege über den 
Aktienmarkt. Darüber, daß eine baldige W iederher
stellung norm aler V erhältnisse dringend notwendig 
ist, dürften sidi alle an der deutschen Filmwirtschaft 
Interessierten einig sein; M einungsverschiedenheiten 
bestehen hauptsächlich über den zu beschreitenden Weg. 
Im übrigen wird die Reprivatisierung vornehmlich da
von abhängen, inwieweit es privaten Kapitalgebern, 
insbesondere Banken, lukrativ  erscheint, in der Film- 
wirtschaft zu investieren,

UNGÜNSTIGE AUSSENHANDELSBILANZ 
Die meisten in der Bundesrepublik gezeigten auslän
dischen Spielfilme stammen aus den USA, Großbritan
nien, Frankreich, Italien, Jugoslawien und Österreich. 
Vereinbarungen über cJie Regelung der filmwirtschaft
lichen Beziehungen wurden mit Frankreich, Italien, 
Jugoslawien und Österreich abgeschlossen. Mit Groß
britannien, Japan, Schweden, der Schweiz und Spanien 
wurde der Filmaustausch im Rahmen der je\\feiligen 
Handels- und Zahlungsabkommen geregelt. Mit dem 
wichtigsten Lieferland, den USA, bestehen keinerlei 
V ereinbarungen über den Filmaustausch. Die bedeu
tendsten amerikanischen Produktionsgesellschaften 
haben sich in der Motion Picture Association of Ame
rica zusammengeschlossen. Diese Organisation hat in 
der Bundesrepublik eigene Verleihbetriebe errichtet. 
Die amerikanischen Firmen haben sich freiwillig dar
auf beschränkt, rd. 200 Spielfilme pro V erleihjahr auf 
den deutschen M arkt zu bringen. Für die Einfuhr von 
Filmen in Originalfassung aus Frankreich, Italien und
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Jugoslawien besteht keine zahlenmäßige Besdirän- 
kung, wohl dagegen für den Import synchronisierter 
Filme, der beispielsweise auf 30 aus Frankreich und 
ebensoviele aus Italien pro V erleihjahr bemessen ist. 
Aus Großbritannien können 30 Spielfilme auf Grund 
eines Lizenzvertrages mit einer oder mehreren deut
schen Verleihfirmen im portiert werden. Filme aus 
Schweden und der Sdiweiz können ohne zahlenmäßige 
Begrenzung eingeführt werden. Aus Japan und Indien 
wird der Jahresim port von je  5 Filmen genehmigt, aus 
Spanien die Einfuhr von je  12 Spiel- und Kulturfilmen. 
Die Ausfuhr deutscher Filme wies in den letzten Jah 
ren eine ständig steigende Tendenz auf. Wertmäßig 
machte der deutsche Filmexport 1953 rd. 8 Mill. DM 
aus, er könnte jedoch nach Erklärung von Regierungs
seite in der Filmdebatte des Bundestages am 2. April 
1954 noch auf mindestens 20 Mill. DM gesteigert w er
den. Vor dem letzten W eltkriege unterhielt die deut
sche Filmindustrie zahlreiche Auslandsvertretungen 
sowie eine Anzahl eigener Auslandsfilialen und Be
teiligungen. Die Filmausfuhr entwickelte sidi in den 
30er Jahren zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor. 
Im Jahre 1939 kam aus dem Export deutscher Filme 
ein Devisengegenwert von rd. 20 Mill. RM herein, 
während andererseits für in Deutschland gespielte 
Auslandsfilme im gleichen Jahre  10 Mill. RM an Lizenz
zahlungen zu leisten waren. In normalen Vorkriegs
zeiten war es möglich, die Herstellungskosten der 
deutschen Filmproduktion auf dem deutschen Absatz
m arkt einzuspielen und außerdem 30—40 «/» durdi den 
Export zusätzlidi hereinzubringen.
Nach dem Kriege konnte sidi die deutsdie Filmerzeu- 
gung nicht mehr im gleichen Maße auf die inländischen 
Einspielergebnisse stützen, vielmehr gewann der Aus
fuhrerlös wesentlich an Bedeutung für die Rentabilität 
der deutschen Produktionsfirmen. Im Vergleich zu 1939 
ist aber heute die Außenhandelsbilanz des deutschen 
Films sehr viel ungünstiger geworden. In einer von der 
Export-Union der Deutschen Filmindustrie e. V. her
ausgegebenen Schrift „Wo steht der deutsche Film
export?" wird darauf verwiesen, daß beispielsweise
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Frankreich ohne Elsaß-Lothringen 1952 nur 2 deutsche 
Filme sah gegen 26 im Jahre 1938; Holland, das zu den 
relativ  leichten M ärkten zu rechnen ist, sah 1951 nur 
24 deutsche Filme gegen 84 im Jahre 1938, Finnland 
nur 9 gegen 43. Nach der Schweiz wurden 1952 nur 
50 deutsche Filme ausgeführt gegen 119 im letzten Vor- 
kriegsjahr. Die um gekehrte Entwicklung zeigt sich 
beim Import ausländischer Filme. So brachte der ameri
kanische Film 1950 im Bundesgebiet das Hundertfache 
dessen ein, was der deutsdie Film im selben Jahre auf 
dem gesamten amerikanischen Kontinent erzielte. Die 
französischen Filme spielten im gleichen Jahre zwanzig
mal soviel in der Bundesrepublik ein wie die west
deutschen Filme in Frankreich. Ähnlich ist das Ver
hältnis im deutsch-italienischen Filmaustausch.
Von der Filmwirtschaft selbst wird dieses Mißverhältnis 
im Filmaußenhandel darauf zurückgeführt, daß in an
deren Ländern der Film export durch wirksame Re
gierungsmaßnahmen unterstützt wird. So hat man in 
Frankreich die Förderung der Filmausfuhr gesetzlich 
fundiert. Auch die englische Regierung fördert die 
Filmindustrie des Landes durch ein Gesetz, den so
genannten Eady-Plan, der sich an die französische 
Regelung anlehnt. In Italien stützt sich die Auslands
verbreitung des italienischen Films gleidifalls auf ein 
Gesetz, das der einheimischen Filmproduktion eine 
großzügige Förderung zukommen läßt, ohne daß dies 
mit einer staatlichen Einflußnahme verbunden ist. In 
der Bundesrepublik w urde ähnlich wie in anderen 
Ländern eine zentrale Organisation, die bereits er
wähnte Export-Union der Deutschen Filmindustrie e.V., 
ins Leben gerufen, die der Förderung des Filmexports 
dient, ohne sich im einzelnen mit dem Absatz von 
Filmen zu befassen. Im Bundeshaushaltsplan des Redi- 
nungsjahres 1953 w aren für die spezielle Förderung 
der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland und dem Aus
land sowie für das allgemeine, nicht nur auf das In
land beschränkte Informationswesen über 12 Mill. DM 
eingesetzt. H iervon wurden zur Förderung des deut
schen Filmexports 20 000 DM zur Verfügung gestellt,
r

v'T t  C ( (  ‘
Wiederaufbau der chemischen Industrie Mitteldeutschlands

Von einem Korrespondenten

Die chemische Industrie im Raum Halle—Leipzig ist 
e iner der wichtigsten W irtschaftszweige der 

jetzigen DDR. W eithin bekannt sind die m itteldeut
schen Großbetriebe: das Stickstoffwerk Leuna, die 
H ydrierwerke Leuna, Böhlen und Zeitz, die Fischer- 
Tropsch'W erke Schwarzheide und Lützgendorf, die 
elektrochemischen W erke Ammendorf und W ester- 
egehi, das Bunawerk Schkopau, die Film- imd die Far
benfabrik in Wolfen, die Alkali-Elektrolyse in Bitter
feld, die Zelluloidfabrik Eilenburg, das Stickstoffwerk 
Piesteritz und manches andere große W erk.
Die Ballung der Chemiebetriebe in Sachsen-Anhalt 
(60“/» aller mitteldeutschen Betriebe) und in Sachsen 
(28 Vo) beruht auf der mitteldeutschen Braunkohle, die 
zugleich Rohstoff- und Energiequelle ist, sowie auf 
den Kalivorkommen und den Salzlagem. Rund 200 000

Beschäftigte in etw a 200 W erken verarbeiten die Roh
stoffe zu wichtigen chemischen Erzeugnissen.
Soda, Ätzalkali, Primärstickstoff, Phenol, Methanol, 
Elementarschwefel, Buna und Filme wurden in Mittel
deutschland vor 1945 in einem Umfang erzeugt, der 
ausreidite, um den gesamtdeutschen Bedarf zu decken.
34,8 Vo der gesamtdeutschen Chemieproduktion kamen 
1936 aus dem Gebiet der jetzigen DDR und aus Ost- 
Berlin. Die große volkswirtschaftliche Bedeutung die
ses Industriezweiges ist offenkundig.

SUBSTANZVERLUSTE 
In den Kriegs- und Nachkriegsjahren hat die chemische 
Industrie Mitteldeutschlands einen beträditlichen Teil 
ihrer Substanz eingebüßt. Viele W erke erlitten Luft
kriegsschäden; die Betriebe aber, die ganz oder teil
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